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Einleitung des Teileinziehungsverfahrens für das östliche Teilstück der Straße „Auf 
der Brey“ zwischen dem Orthöver Weg und dem Linnertweg 
- öffentliche Bekanntmachung 
 
Die Stadt Dorsten als Straßenbaubehörde beabsichtigt das östliche Teilstück der Straße „Auf der 
Brey“, zwischen dem Orthöver Weg und dem Linnertweg, gemäß § 7 des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.1995 (SGV.NRW. 91), für den allgemeinen öffentlichen Verkehr einzuziehen. Die 
Benutzungsart soll hier künftig nur noch auf den Radfahr- und Fußgängerverkehr beschränkt 
werden. 
 
Für die Teileinziehung liegen überwiegende Gründe des öffentlichen Wohles vor. Im rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan Dorsten Nr. 206.2 Bückelsberg Ost- 2. Abschnitt“ ist das von der be-
absichtigten Teileinziehung betroffene Teilstück der Straße „Auf der Brey“ als Rad- und Fußweg 
ausgewiesen. Der Rückbau/ Ausbau als Rad- und Fußweg soll nun, mit dem endgültigen Ausbau 
der Erschließungsanlagen in dem v. g. Bebauungsplangebiet, nach Fertigstellung der Wohnbe-
bauung durch die Erschließungsträger erfolgen. 
 
Von der beabsichtigten Teileinziehung ist das nachfolgend aufgeführte Grundstück betroffen: 
 

 Gemarkung Flur Flurstück 
   Wulfen 50 151 
 
Eigentümerin des v. g. Grundstückes ist die Stadt Dorsten. 
 
Die Karte (Anlage) ist Bestandteil dieser Bekanntmachung. Hieraus sind die genaue Lage und 
Abgrenzung der von der beabsichtigten Einziehung betroffenen Straßenfläche ersichtlich. 
Ergänzend können Lagepläne beim Vermessungsamt, Geschäftsstelle des Umlegungsausschus-
ses, Halterner Straße 28, Zimmer 111, während der Dienststunden mo-do 8.00 Uhr – 16.00 Uhr 
und fr 8.00 Uhr – 13.00 Uhr eingesehen werden. 
 
Die Einleitung des Teileinziehungsverfahrens wird hiermit gemäß § 7 (4) des StrWG 
NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gegen die beabsichtigte Teileinziehung können innerhalb von 3 Monaten nach erfolgter Be-
kanntmachung (Erscheinungsdatum des Amtsblattes) Einwendungen schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Bürgermeister der Stadt Dorsten, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten erhoben wer-
den. Sollen Einwendungen zur Niederschrift gegeben werden, kann dieses während der Dienst-
stunden mo-do 8.00-16.00 Uhr und fr 8.00-13.00 Uhr auch in den v. g. Diensträumen gesche-
hen. 
 
 
Dorsten, 20.03.2018 
  
Der Bürgermeister  
I.V.    
gez.    
Holger Lohse   
(Technischer Beigeordneter)  
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Jagdgenossenschaft Dorsten                           Jagdbezirk V 
46284 Dorsten                                      Am Schlagheck 8 

 
 

An alle Jagdgenossen                
 
 

Einladung zur Genossenschaftsversammlung 
 

des Jagdbezirks Dorsten V am 
 

Freitag den 27.04.2018 um 20:00 Uhr 
 

In der Gaststätte Deutsches Eck- Adolf, Hauptstrasse 38, 46284 Dorsten 
 
 
 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung 
2. Verlesen und Genehmigung des Protokolls der letzten Genossenschaftsversammlung 
3. Geschäfts und Kassenbericht  2016/2017 und 2017/2018 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Vorstands und des Geschäftsführers 
6. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2018/2019 und 2019/2020 
7. Verschiedenes 

 
Anmerkung: 
In der Genossenschaftsversammlung kann sich jeder Jagdgenosse gemäß § 7, Abs. 10 
vertreten lassen. Vertreter bedürfen einer schriftlichen Vollmacht, welche zu Beginn 
der Versammlung vorzulegen ist. 
 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
Der Vorstand des Jagdbezirks Dorsten V 
                 gez. Andreas Kruse 
 

 
Wichtig: Veränderungen im Grundbesitz innerhalb des Gebietes der Jagdgenossen-
schaft, sowie Änderungen der Bankverbindung sind umgehend dem Vorstand zur kor-
rekten Geschäftsführung mitzuteilen. 
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